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Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) 
 

 

Teil A:  

Klärung der Betroffenheit ( „Vortest“ ) 
 
 
Titel des Geschäfts:  

Ratschlag Kantonales Bedrohungsmanagement und Teilrevision des Polizeigesetzes (PolG) 

sowie 

Bericht zum Anzug Ursula Metzger und Konsorten betreffend Be-drohungsmanagement 

und 

Bericht zum Anzug Katja Christ und Konsorten betreffend Mass-nahmen gegen Stalking 

P-Nr.:  P181673    

Erlassform:   Gesetz      Verordnung         

Federführendes Departement:    PD      BVD      ED      FD      GD      JSD      WSU   
 
 
Ist folgende Frage mit „Ja“ zu beantworten, liegt e ine Betroffenheit der Wirtschaft vor, d.h. die Re-
gulierungsfolgenabschätzung (Teil B) ist durchzufüh ren.  
 
 
1. Können Unternehmen vom Vorhaben direkt oder indirekt negativ  betroffen sein? (direkt: z.B. in Form 

von Kosten, Berichtspflichten, Auflagen; indirekt: z.B. Verschlechterung der Standortattraktivität) 
 
      Ja            Nein  

 
 
 
Der Vortest zur Betroffenheit ist obligatorischer B estandteil des Berichtes an den Regierungsrat 
bzw. des Ratschlags an den Grossen Rat. Liegt keine  Betroffenheit der Wirtschaft vor, ist dies in 
einem separaten Abschnitt („Regulierungsfolgenabsch ätzung“) im Bericht bzw. Ratschlag kurz zu 
begründen. Ist eine Betroffenheit festgestellt word en, ist Teil B des Fragenkatalogs auszufüllen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlung:  

Der Regierungsrat empfiehlt, den Fragebogen bereits  bei der Ausarbeitung des Erlasses 
bzw. dessen Revision zu berücksichtigen und nach de ssen Finalisierung auszufüllen.  


